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Die Landesgruppe Oberösterreich des Österreichischen Städtebundes gibt in Zusammenar-

beit mit der Stadt Wels folgende Stellungnahme ab: 

 

Allgemeines: 
Grundsätzlich bestehen gegen den ggst. Entwurf keine Bedenken.  

Seitens der Stadt Wels wird jedoch angeregt, dass dieses Bundesgesetz zum Schutz der 

Bevölkerung auch für „öffentliche Zivilflugplätze“ (§ 63 Luftfahrtgesetz) gelten sollte, auf de-

nen jährlich mehr als 25.000 Flugbewegungen stattfinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorsitzende: 

I.V.: 

 

 

Dr. Ernst Inquart eh. 

Leiter der Geschäftsstelle 

Österreichischer Städtebund 
Landesgruppe Oberösterreich 
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